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dass er den Erben des Hans Mayerhofer für ihre 
Schuldforderung das Pfändungsrecht einräumt ( JSVS ) 

 
27.7.1650 Die Erben des Hans Mayerhofer bestreiten, dass es 

noch Herrenforderungen an ihren verstorbenen Vater 
gibt, weisen die Verrechnungskommission als 
Zeitschinderei zurück und bestehen auf ihrem 
Pfändungsrecht ( JSVS ) 

 
12.8.1650 Schreiben eines unleserlichen Absenders aus Grub an 

Sigmund Schifer von Freiling in Lichtenau: 
 
 Für die Kinder des Puchners in der Oed ist Lorenz 

Königbauer als Vormund bestellt worden. Der Absender 
verspricht seinen Untertan Königsbauer zur 
entsprechenden Verhandlung abzustellen ( JSVS ) 

 
19.8.1650 Der Landeshauptmann erinnert den Wolf von Oed 

erneut vor Ausstellung des Pfändungsdekrets daran, 
dass er den Erben des Hans Mayerhofer für ihre 
Schuldforderung das Pfändungsrecht einräumt ( JSVS ) 

 
6.9.1650 Johann Secund und sein Bruder Johann Christoph von 

Sprinzenstein haben ihre Volljährigkeit erreicht und 
können somit den Besitz der ihnen erblich 
zukommenden Herrschaften Sprinzenstein, Neuhaus 
und Piberstein, sowie die freie Verwaltung ihres 
Vermögens antreten. Sie fordern daher bei ihren 
Vormündern eine Reihe von Originaldokumenten zur 
Einsicht an. Es handelt sich um Vergleiche und 
Schuldobligationen. Außerdem verlangen sie eine 
Aufstellung der Sprinzensteiner Lehen und Zehente. 
Außerdem sollen ihnen die Vormünder den Schaden 
ersetzen, der dadurch entstanden ist, dass 
Sprinzenstein, das ihr Vater als freies Eigentum 
genossen hat, nun Passauer Lehen ist. Daneben sollen 
sie zwei Untertanen vom Herrn von Rödern ablösen  
( JSVS ) 

 
1650 Rechtsgutachten für die Mündel Johann Secund und 

Johann Christoph über ihre Ansprüche an die 
Vormundschaft Sprinzenstein ( JSVS ) 
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